
1897
„Die Frau der neuen Gesellschaft ist sozi-
al und ökonomisch vollkommen unabhän-
gig, sie ist keinem Schein von Herrschaft 
und Ausbeutung mehr unterworfen, sie steht dem Manne als 
Freie, Gleiche gegenüber und ist Herrin ihrer Geschicke. Ihre 
Erziehung ist der des Mannes gleich, mit Ausnahme der Abwei-
chungen, welche die Verschiedenheit des Geschlechts und ihre 
geschlechtlichen Funktionen bedingen; unter naturgemäßen Le-
bensbedingungen lebend, kann sie ihre physischen und geistigen 
Kräfte und Fähigkeiten nach Bedürfnis entwickeln und betä-
tigen …“
(August Bebel, Die Frau und der Sozialismus)

1946	 Bestätigung	der	Gleichberechtigung	der	Frau	in	der	Arbeitswelt	(Befehl	der	Sowjetischen	Militäradmini-
stration	Nr.	247	vom	17.08.1946).
Beendigung	der	Vorherrschaft	des	Mannes	in	der	Familie	(Verfassungen	der	fünf	Länder	der	sowjetischen	Besat-
zungszone,	1946).

1949	 Aufhebung	der	Rechtsungleichheit	von	Frau	und	Mann	in	der	Familie.	Aufgehoben	sind	alle	Gesetze	und	
Bestimmungen,	die	die	Gleichberechtigung	von	Mann	und	Frau	in	der	Familie	beeinträchtigen	(Art.	30	der	Ver-
fassung	der	DDR	vom	07.10.1949).

1950	 Mit	dem	„Gesetz	über	den	Mutter-	und	Kinderschutz“	in	der	DDR	vom	27.09.1950	steht	der	Frau	das	Recht	
zu,	allein	über	die	Aufnahme	einer	beruflichen	Tä-
tigkeit,	Qualifizierung,	gesellschaftliche	Tätigkeit	zu	
entscheiden.	Die	alten	BGB-Regelungen	sind	gestri-
chen.	Geregelt	wird	der	Ausbau	gesellschaftlicher	
Einrichtungen	der	Kinderbetreuungen:	kostenlose	
Kinderkrippen	mit	 bedarfsangepassten	 Öffnungs-
zeiten,	 Kindertagesstätten,	 Beratungsstellen	 für	
Schwangere		sowie	Kinderpolikliniken	und	Kinder-
abteilungen	in	Krankenhäusern,	Krippenärzte.	
Mit	dem	„Gesetz	der	Arbeit“	vom	19.04.1950	er-
halten	die	Frauen	der	DDR	erstmals	einen	bezahl-
ten	Schwangerschaftsurlaub	fünf	Wochen	vor	und	
auf	sechs	Wochen	nach	der	Geburt	eines	Kindes.	Es	ist	nach	der	Verfassung	das	wichtigste	Gesetz	des	Landes	
und	garantiert	jedem	Werktätigen	das	Recht	auf	Arbeit	und	eine	leistungsgerechte	Entlohnung.

1952	 Einheitlich	wird	in	der	DDR	der	monatliche	Hausarbeitstag	für	Frauen	geregelt,	der	in	den	Ländern	zuvor	
verschieden	gehandhabt	wurde	(Verordnung	über	die	Wahrung	der	Rechte	der	Werktätigen	und	über	die	Rege-
lung	der	Entlohnung	der	Arbeiter	und	Angestellten	vom	20.05.1952).

1955	 Das	alte	Schuldprinzip	im	Scheidungsrecht	wird	in	der	DDR	mit	der	„Ver-
ordnung	über	Eheschließung	und	Eheaufhebung“	vom	24.11.1955	abgeschafft	
und	durch	das	Zerrüttungsprinzip	ersetzt.	Die	Frau	erhält	allen	Eigentums-	und	
Erbschaftsangelegenheiten	gleiche	Rechte.

1972	 Ein	gemeinsamer	Beschluss	des	Ministerrates	der	DDR,	der	Gewerkschaft	
und	SED	vom	28.4.1972	führt	zur	ersten	Arbeitszeitverkürzung	und	Urlaubserhö-
hung	für	Mütter	mit	Kindern,	Erhöhung	des	Schwangerschaftsurlaubs,	Bezahlung	
alleinstehender	Mütter	 bei	 Erkrankung	 des	 Kindes	 bzw.	 Fehlen	 eines	 Krippen-

platzes,	 Geburtenbeihilfe,	
Ehe-Kredit	 mit	 Rückzah-
lerlass,	Fahrpreisermäßigung	für	kinderreiche		Familien.
Der	Frau	und	ihrem	Partner	wird	in	der	DDR	mit	dem	„Ge-
setz	über	die	Unterbrechung	der	Schwangerschaft“	vom	
09.08.1972	die	Möglichkeit	 eröffnet,	 über	die	 Zahl	 ihrer	
Kinder	 und	 den	 Zeitpunkt	 ihrer	Geburt	 frei	 zu	 entschei-
den.	Der	Schwangerschaftsabbruch	wird	freigegeben,	hin-
zu	kommen	kostenlose	Antikonzeptionsmittel.

Gleichberechtigung –
Fortschritt mit
Anschlussproblemen!

1958	 						In	der	BRD	wird	mit	
dem	„Gleichberechtigungs-
gesetz“	vom	01.07.1958	der	
Auftrag	des	Grundgesetzes	
von	1949	realisiert	und	par-
tielle	 Gleichberechtigung	
von	Mann	und	Frau	herge-
stellt.	 In	 Erziehungsfragen	

behält	allerdings	bei	Uneinigkeit	der	Eltern	der	Vater	die	Entscheidungsge-
walt.	Eine	Frau	darf	jetzt	auch	gegen	den	Willen	ihres	Mannes	arbeiten	–	al-
lerdings	nur	solange	sie	ihre	Familie	nicht	vernachlässigt.	In	Ehe	und	Familie	
hatte	bis	dahin	ausschließlich	der	Mann	zu	bestimmen.	Die	Frau	durfte	kein	
eigenes	Konto	führen,	auch	nicht,	wenn	sie	selbst	Geld	verdiente.	Der	Mann	
konnte	gemäß	BGB	vordem	auch	bei	ihrem	Arbeitgeber	kündigen,	um	ihre	
Berufstätigkeit	zu	beenden.	Beschlossen	wird	die	sogenannte	Zugewinngemeinschaft,	womit	vermieden	werden	
soll,	dass	Frauen,	die	wegen	der	Erziehung	der	Kinder	nicht	oder	nur	eine	kurze	Zeit	arbeiten,	nach	einer	Schei-
dung	im	Alter	zum	Sozialfall	werden.	Frauen	wurde	darüber	hinaus	erlaubt,	ohne	die	Zustimmung	ihres	Mannes	
ein	eigenes	Konto	zu	führen	und	fortan	über	ihr	eigenes	Vermögen	zu	verfügen.	

1976	 In	der	BRD	verabschiedet	der	Bundestag	am	13.02.1976	das	15.	Strafrechtsänderungsgesetz.	Die	neue	
Fassung	des	§	218a	StGB	sieht	mit	der	Indikationslösung	vor,	dass	Schwangerschaftsabbruch	ab	jetzt	nur	dann	
nicht	strafbar	ist,	wenn	eine	„medizinische“,	„kriminologische“,	„embryopathische“	oder	eine	„soziale“	Indikati-
on	vorliegt.	Wenn	die	schwangere	Frau	sich	„in	einer	Notlage	befindet,	die	so	schwer	wiegt,	dass	die	Fortsetzung	
der	Schwangerschaft	nicht	von	ihr	verlangt	werden	kann“,	ist	der	Abbruch	ebenfalls	erlaubt.	

1977	 Das	Zerrüttungsprinzip	bei	Ehescheidung	löst	auch	in	der	BRD	das	Verschuldungsprinzip	ab,	d.h.	dann:	
„Die Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert ist.“	 Geändert	
werden	auch	der	Bestimmung	zu	Haushaltsführung	und	Erwerbstätigkeit.	
Vorher:	„Die Frau führt den Haushalt (...) Sie ist berechtigt, erwerbstätig 
zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist.“ 
Nachher:	„Die Ehegatten regeln die Haushaltsführung im gegenseitigen 
Einvernehmen. Ist die Haushaltsführung einem der Ehegatten überlassen, 
so leitet dieser den Haushalt in eigener Verantwortung. Beide Ehegatten 
sind berechtigt, erwerbstätig zu sein. Bei der Wahl und Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit haben sie auf die Belange des anderen Ehegatten und 
der Familie die gebotene Rücksicht zu nehmen“	(§	1356	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuches	wird	am	01.07.1977	geändert).

In der DDR bedingte Sozialpolitik Frauenemanzipation als erwerbstätige Mutter. Dazu entstand 
eine soziale Infrastruktur, die die Vereinbarkeit von Elternschaft und Erwerbsarbeit oder Ausbil-
dung bzw. Studium ermöglichte. Es ging nur bedingt um die Verfügbarkeit weiblichen Arbeitsver-
mögens, vielmehr um die Durchsetzung aller Menschenrechte für die Frau, wie auch die zügigen 
Arbeitszeitverkürzungen für Frauen beweisen. Ein stabiles System der Arbeitsteilung zwischen 
Familie und Gesellschaft bei der Erziehung, Betreuung und der Versorgung der Kinder war er-
reicht; ein glückliches Familienleben war der höchste Wert im Land.

Als Leitbild in der BRD ließen die Verhältnisse auf lange Zeit dagegen nur das Hausfrauenmodell 
der Versorgerehe mit rechtlicher Benachteiligung der Frau zu. Im Gefolge der mit der 1968er-Be-
wegung entstehenden Frauenbewegung brachte der Kampf gegen den § 218 StGB einen gesell-
schaftlichen Wertewandel und veränderte das Rollenbild. 
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1949	 	 	 Im	 Grundgesetz	 der	
BRD	 vom	 23.05.1949	 wird	
mit	 Art.	 3	 (1)	 die	 Gleichbe-
rechtigung	 von	 Mann	 und	
Frau	 verankert:	 „Männer	
und	 Frauen	 sind	 gleichbe-
rechtigt“.	 Vorausgegangen	
war	ein	großer	Proteststurm	
der	Öffentlichkeit.	Erst	neun	
Jahre	später	erfolgt	dazu	ein	
Gesetz.	

Aus „Vorwärts“
15.02.1979

1952	 In	der	BRD	wird	das	„Gesetz	zum	Schutz	der	erwerbstätigen	Mutter“	verabschiedet.	Es	tritt	am	24.	Januar	
1952	in	Kraft	und	regelt,	dass	Frauen	sechs	Wochen	vor	und	nach	der	Niederkunft	bei	vollen	Bezügen	zu	Hause	
bleiben	können.

Gesetze - Der Weg der  BRD

Gesetze - Der Weg der DDR


